
 
Daniela Liebl  

Jugendpflegerin für die  
Gemeinde Tegernheim 

Tel.:0941/4009-367                                   
Mobil:0176/63101081    

daniela.liebl@vj-regensburg.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Die Verkehrssicherungspflicht im Jugendtreff 
Im Jugend– und Kindertreff Tegernheim gibt es eine soge-
nannte Verkehrssicherungspflicht. Es besteht keine Aufsichts-
pflicht in den Fällen des sog. „offenen Betriebes und bei 
den Aktionen“ in Jugendzentren/Jugendtreff. Bei der Ver-
kehrssicherungspflicht wird vom Träger der Einrichtung oder 
vom Veranstalter des Angebotes lediglich verlangt, die den 
Besuchern zugänglichen Räume und Grundstücke frei von 
nicht erkennbaren Gefahren zu halten. Es ist ein ständiges 
Kommen und Gehen der Besucher möglich. Die Kinder müs-
sen nicht bis Ende der Öffnungszeit da bleiben, sie müssen 
sich auch nicht abmelden. Sie können nach Belieben kommen 
und gehen.  

Kontakt zur 
Jugendpflegerin 

Öffnungszeiten Kindertreff 
 
 

Mittwoch von 16 bis 18 Uhr 
Donnerstag von 16 bis 18 Uhr 

 
 
 

Kirchstraße 14 
93105 Tegernheim  

1. Stock, Im Haus der Begegnung  

Jugendtreff Tegernheim 

Weitere Infos zum 
 Jugend– und Kindertreff,  

zu Aktionen und zum  
Ferienprogramm  

unter www.tegernheim.de 



Kinderprogramm 

Tegernheim 

November und Dezember 

2021 

*Das Programm ist kostenfrei* 
 
 
Am 17. und 18.11. ist wegen 
meines Urlaubs geschlossen! 
 
24.11. Küchenpapierbatiken 
25.11. Offener Treff 
 
01.12. Antistressball 
02.12. Offener Treff 
 
08.12. Tannenzapfentiere  
basteln 
09.12. Offener Treff 
 
15.12. Geschlossen 
16.12. Knetseife selbst ge-
macht 
 
22.12. Weihnachtsbäckerei 
23.12. Weihnachtsfeierei 
 
 

 

 

 

 

DER JUGENDTREFF HAT IN 

DEN WEIHNACHTSFERIEN 

GESCHLOSSEN UND  

ÖFFNET WIEDER AB DEM 

12.01.2022 
 

 

 

 

 

Eure Dani :) 

 

 

 

 

 

Wichtige Informationen: 

 

Aufgrund von COVID –19 gilt im 

Jugendtreff und bei den  

Ferienangeboten ein Hygiene-

plan gemäß gesetzlicher Bestim-

mungen.  

Die erforderlichen Maßnahmen 

werden vor Ort umgesetzt (siehe 

Aushänge und Nachfrage beim 

Personal). 

Es gilt die 3G Regelung:  

Schüler*innen und Azubis müs-

sen ihren Schülerausweis vorzei-

gen.Wenn kein Abstand im Sit-

zen und Stehen eingehalten wer-

den kann sowie allgemein beim 

Herumlaufen gilt Maskenpflicht . 

Erkrankte oder Kontaktpersonen  

dürfen den Jugendtreff nicht be-

treten. 

 

 


